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Steuerämter haben die bewilligten Spesenreglemente zu akzeptieren 

 

Vor Bundesgericht erschien ein Arbeitnehmer, dessen Abzüge für Fahrspesen durch das 
Steueramt abgelehnt wurden. 

Dabei handelte es sich für eine pauschale Spesenvergütung, die basierend auf einem 
Spesenreglement ausbezahlt worden war. Das Spesenreglement war durch den Kanton Genf 
bewilligt worden. Das Steueramt an seinem Wohnsitz stellte in Frage, ob der Arbeitnehmer 
tatsächlich die Kilometer zurückgelegt habe, die der Pauschalentschädigung entspreche.  

Das Bundesgericht entschied, dass die Genehmigung eines Spesenreglement durch die 
Steuerbehörde des Kantons, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat, von allen Kantonen 
anerkannt werden muss und für diese verbindlich ist. Die Steuerbehörde ist also nicht 
berechtigt, die Angemessenheit des Betrags zu prüfen, sondern darf nur kontrollieren, ob der 
Betrag der gezahlten Spesen dem Betrag der Pauschalspesen entspricht, der im Spesen-
reglement vorgesehen ist. (Quelle: BGE 2C_804/2012 vom 14.10.2022) 

 
 
 
 
Keine tiefere Besteuerung von Geschäftsfahrzeugen mit Elektroantrieb 

 

Der Bundesrat hat entschieden, dass die einheitliche Pauschale für die private Nutzung von 
Geschäftsfahrzeugen beizubehalten und von einer reduzierten Bemessungsgrundlage für 
Elektrofahrzeuge abzusehen ist. 

Die aktuelle Pauschale für die private Nutzung von Geschäftsfahrzeugen wird in Prozenten des 
Kaufpreises errechnet. Sie gilt sowohl für Elektro- als auch für Fahrzeuge mit herkömmlichem 
Antrieb. (Quelle: Eidg. Steuerverwaltung) 

 

 

Mehrwertsteuer in Fremdwährungen 

 

Das neue Aktienrecht erlaubt die Buchführung in einer Fremdwährung. Zugelassen sind die 
Währungen EUR, USD, GBP und JPY.  

Die Abrechnung der Mehrwertsteuer muss in Schweizer Franken erfolgen. Für die Umrechnung 
von der Fremdwährung in Schweizer Franken kann gewählt werden zwischen 

▪ Monatsmittelkurs oder 

▪ Tageskurs. 

Das gewählte Vorgehen muss in mindestens einer Steuerperiode beibehalten werden.  
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Gewinne und Verluste aus Kryptowährungen 

 

Auf die Gewinne und den Verkauf von Kryptowährungen fallen keine Steuern an. Verluste 
können, wie bei Wertschriften, nicht vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden.  

Der Bestand der Kryptowährungen muss im Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung 
aufgeführt werden, er unterliegt der Vermögenssteuer. 

Erträge, die aus Mining, Staking oder Lending erzielt werden, werden als Einkommen 
besteuert. 

 

«Dubiose» Kredite werden als Einkommen qualifiziert 

 

Ein Selbständigerwerbender hatte jahrelang keine Konten über seine selbständige 
Erwerbstätigkeit geführt. Deshalb hat das Steueramt diverse Darlehen, die ihm zugutekamen, 
als Einkommen eingeschätzt. Gemäss Bundesgericht ist es in Ordnung, wenn das Steueramt 
Kredite, deren Herkunft und Existenz von den Steuerpflichtigen nicht nachgewiesen werden 
konnten, als Einkünfte besteuert. (Quelle: BGE 2C_639/2022 vom 14.10.22) 
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